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Einkommensteuer . Veräußerungsgewinn für gemischt genutzten Pkw voll steuer-
pflichtig? 
 
Fast jeder Betriebsinhaber nutzt einen dem Betriebsvermögen zugeordneten Pkw zum Teil privat. Wird 
der Pkw verkauft, muss der komplette Veräußerungsgewinn versteuert werden – und zwar auch für den 
privat genutzten Anteil. Hierzu ist aber nun eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungs-
gericht anhängig. 
 
Nutzen Unternehmer einen Pkw zu mindestens 10 % für betriebliche Zwecke, dann haben sie die Wahl: 
Sie können den Pkw als gewillkürtes Betriebsvermögen oder als Privatvermögen behandeln. Wird der 
Pkw zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, handelt es sich zwangsläufig in vollem Umfang um Betriebs-
vermögen. Das wirkt sich wie folgt aus: 
 

Ø Sämtliche Kfz-Kosten sind als Betriebsausgaben abzugsfähig (Abschreibung, Treibstoff etc.). 
Ø Der Anteil der privaten Mitbenutzung ist als Entnahme zu versteuern. 

 
Wird der dem Betriebsvermögen zugeordnete, teilweise privat genutzte Pkw veräußert, unterliegt der 
gesamte Veräußerungsgewinn (= Unterschiedsbetrag aus Buchwert und Veräußerungserlös) der 
Besteuerung. Der BFH hat das am 16. Juni 2020 bestätigt: Dass die tatsächlich für den Pkw bean-
spruchte Abschreibung infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei wirtschaftlicher Betrachtung 
teilweise neutralisiert wird, rechtfertigt 
 

Ø weder eine nur anteilige Berücksichtigung des Verkaufserlöses bei der Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns  

Ø noch eine gewinnmindernde Korrektur des Veräußerungsgewinns in Höhe der auf die private 
Nutzung entfallenden Abschreibung. 

 
Tipp: Diese ungünstige Rechtsprechung steht nun beim Bundesverfassungsgericht unter dem 

Aktenzeichen 2 BvR 2161/20 auf dem Prüfstand.  
 

Einkommensteuer . Projektcontrolling von fremdfinanzierten Vermietungs-
objekten 
 
Unter den (weit zu verstehenden) Begriff der Schuldzinsen können auch Kosten für ein Projekt-
controlling fallen, wenn sie als Finanzierungskosten zu beurteilen sind, weil die Auszahlung der 
Darlehensraten durch die Bank davon abhängt, dass im Rahmen des Controllings für die Bank relevante 
Unterlagen vorbereitet und Controlling-Reports erstellt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof am 
06. Dezember 2021 entschieden. 
 
Im Streitfall ging es um die Frage, ob Aufwendungen für das Projektcontrolling im Zusammenhang mit 
der Errichtung von fremdfinanzierten Vermietungsobjekten 
 

Ø sofort abziehbare Finanzierungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
darstellen oder  

Ø als Herstellungskosten nur im Wege der Abschreibungen berücksichtigt werden können. 
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Zu den Werbungskosten zählen Schuldzinsen, soweit sie mit einer Einkunftsart im wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen. Für den wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang kommt es einerseits 
auf den mit der Aufnahme der Darlehensschuld verfolgten Zweck (Erzielung von Einkünften) und 
andererseits auf die zweckentsprechende Verwendung der Darlehensmittel an.  
 
Der Veranlassungszusammenhang von Schuldzinsen mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
ist danach als gegeben anzusehen, wenn ein objektiver Zusammenhang dieser Aufwendungen mit der 
Überlassung eines Vermietungsobjekts zur Nutzung besteht und subjektiv die Aufwendungen zur 
Förderung dieser Nutzungsüberlassung gemacht werden.  
 
Der Begriff der Schuldzinsen ist weit auszulegen: 
 
Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen zur Erlangung oder Sicherung eines Kredits. Dies umfasst 
auch die Nebenkosten der Darlehensaufnahme einschließlich der Geldbeschaffungskosten. Dabei ist 
die Zweckbestimmung der Aufwendungen, ein Darlehen zu erlangen oder zu sichern, das maßgebliche 
Auslegungskriterium. 
 
Aufwendungen für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sind als Schuldzinsen abziehbar, soweit diese 
Finanzierungszwecken dienen – und nicht der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Herstellungsvor-
gangs. 
 
Zu den Finanzierungskosten zählt zudem die Provision für eine Fertigstellungsgarantie, wenn sich die 
Bankinstitute ohne die Garantie nicht zur Hergabe der Kredite an die Bauherren bereitgefunden hätten. 
 
Demgegenüber sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine 
Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 
Verbesserung entstehen.  
 
Tipp: Bei der Abgrenzung zwischen sofort abziehbaren Finanzierungskosten und Herstellungskosten 

ist maßgebend, welchen Inhalt die Leistungen haben. Der Wortlaut der den Aufwendungen 
zugrunde liegenden Abmachungen ist regelmäßig nicht ausschlaggebend.  

 
Im Streitfall waren die Projektcontrollingkosten nach Meinung des BFH sofort abziehbare 
Werbungskosten in Form von Finanzierungskosten – und keine Herstellungskosten. Denn die 
Controllingleistungen betrafen allein den Finanzierungsbereich. Die Aufwendungen dienten 
Finanzierungszwecken und nicht der Herstellung der Mietobjekte. Demnach handelte es sich um 
Nebenkosten der Darlehensaufnahme. 
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Einkommensteuer . Zur ersten Tätigkeitsstätte eines angestellten Bauleiters 
 
Wird eine Niederlassung eines international tätigen Bauunternehmens im Arbeitsvertrag eines 
Bauleiters als „Einstellungsort” bezeichnet, so ist allein deswegen nicht von einer dauerhaften 
Zuordnung durch den Arbeitgeber zu dieser Niederlassung auszugehen. Die Niederlassung stellt nach 
Ansicht des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern in diesen Fällen also keine erste Tätigkeitsstätte 
für den Bauleiter dar. Gegen diese Entscheidung vom 24. November 2021 ist die Revision anhängig. 
 
Hintergrund 
 
Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeitsort um eine erste Tätigkeitsstätte oder um eine Auswärtstätigkeit 
handelt, hat das u. a. folgende steuerliche Konsequenzen: 
 
Erste Tätigkeitsstätte: 
 

Ø Entfernungspauschale (€ 0,30 je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte; ab dem 21. Kilometer: € 0,38) 

Ø grundsätzlich keine Verpflegungspauschale 
 
Auswärtstätigkeit: 
 

Ø „Dienstreisepauschale“ (€ 0,30 je gefahrenen Kilometer) 
Ø grundsätzlich Verpflegungspauschale je nach Abwesenheitszeiten 

 
Nach § 9 Abs. 4 S. 1 EStG ist erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeit-
gebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung erfolgt vorrangig anhand der 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen 
durch den Arbeitgeber. 
 
Typische Fälle einer dauerhaften Zuordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG aufgeführt: 
 

Ø unbefristetes Tätigwerden, 
Ø Tätigwerden für die Dauer des Dienstverhältnisses, 
Ø Tätigkeit über einen Zeitraum von mehr als 48 Monaten. 

 
Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist sie nicht 
eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft 
 

Ø typischerweise arbeitstäglich oder 
Ø je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regel-

mäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 
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Entscheidung 
 
Die Niederlassung stellt auch dann keine erste Tätigkeitsstätte für den Bauleiter dar, wenn 
 

Ø er einem Gruppenleiter dieser Niederlassung zugewiesen ist, 
Ø er ca. einmal wöchentlich an einer Arbeitsberatung sowie  
Ø einige Male im Kalenderjahr an sonstigen Besprechungen in dieser Niederlassung teilnimmt 

und  
Ø dem Bauleiter zwar ein Büro in dieser Niederlassung zur Verfügung steht, er jedoch tatsächlich 

den größeren Teil der Schreibtischarbeiten außerhalb dieses Büros erledigt. 
 
Hat ein Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, kommt es für die Geltendmachung von 
Verpflegungsmehraufwand nur darauf an, ob er ohne Übernachtung jeweils mehr als acht Stunden von 
seiner Wohnung entfernt war. 
 
Tipp: Auf die Dreimonatsfrist – Verpflegungspauschalen sind auf die ersten drei Monate einer länger-

fristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt – kommt es nur an, wenn 
der Steuerpflichtige an derselben Tätigkeitsstelle längerfristig tätig wird, und zwar an 
mindestens drei Tagen pro Woche. Das trifft jedoch bei einem Bauleiter nicht zu, wenn er die 
Arbeiten auf mehreren Baustellen zeitgleich leitet und damit typischerweise von Baustelle zu 
Baustelle fährt. 

 

Einkommensteuer . Umschulungskosten nach Erwerbstätigkeit ohne Berufsaus-
bildung 
 
Der Werbungskostenabzug für Erstausbildungskosten ist ausgeschlossen. Hier bleibt nur der 
beschränkte Sonderausgabenabzug bis zu € 6.000,00 im Kalenderjahr.  
 
Zudem ist in der Rechtsprechung geklärt, dass Umschulungskosten nach erfolgter Erstausbildung als 
Fortbildungskosten zum Werbungskostenabzug zuzulassen sind. Doch was ist mit Umschulungskosten, 
die nach langjähriger und eigenständiger Erwerbstätigkeit entstehen, wenn für diese Erwerbstätigkeit 
keine formalisierte Berufsausbildung existiert? Für das Finanzgericht Niedersachsen (Urteil vom 
26. März 2021) greift das Werbungskostenabzugsverbot auch in einer solchen Konstellation. 
 
Da während einer Umschulung oft keine bzw. nur geringe Einnahmen erzielt werden, führen Werbungs-
kosten regelmäßig zu einem vortragsfähigen Verlust, der sich dann in den Jahren der Berufsausübung 
steuermindernd auswirkt. Demgegenüber bleiben Sonderausgaben bei fehlenden Einkünften in 
demselben Jahr wirkungslos. Denn hier ist keine jahresübergreifende Verrechnung möglich.  
 
Tipp: Der Bundesfinanzhof hat die vorgenannte Rechtsfrage durch die Zulassung der Revision an 

sich gezogen. Dies könnte eine gewisse Hoffnung dahin gehend wecken, dass der BFH auch 
Kosten für eine „Umschulung“ in derartigen Fällen als Werbungskosten beurteilen könnte. 
Betroffene Steuerbescheide sollten daher vorerst unbedingt offengehalten werden. 
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Einkommensteuer . Zur zeitlichen Zuordnung von Umsatzsteuer-Voraus-
zahlungen 
 
Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung sind Ausgaben grundsätzlich in dem 
Kalenderjahr anzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Allerdings gelten regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben, die bei dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach 
Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, abgeflossen sind, als in diesem 
Kalenderjahr geleistet. Als kurze Zeit gilt ein Zeitraum von bis zu zehn Tagen.  
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 16. Februar 2022 setzen regelmäßig wiederkehr-
ende Einnahmen und Ausgaben im Sinne des Einkommensteuergesetzes voraus, dass sie kurze Zeit 
vor Beginn bzw. kurze Zeit nach Ende des Kalenderjahres ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit nicht nur 
gezahlt, sondern auch fällig geworden sind. Dies ist insbesondere bei Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
zu beachten. 
 
Im Streitfall ermittelte ein Steuerpflichtiger seinen gewerblichen Gewinn durch eine Einnahmen-
Überschussrechnung. Obwohl er die Umsatzsteuer für die Monate Mai bis Juli 2017 verspätet erst am 
09. Januar 2018 zahlte, machte er die Aufwendungen dennoch als Betriebsausgabe für das Streitjahr 
2017 geltend.  
 
Das Finanzamt gewährte den Abzug im Jahr 2017 allerdings nicht, weil keine regelmäßig wieder-
kehrenden Ausgaben vorlagen. Denn die Umsatzsteuer sei nicht rund um die Jahreswende 2017/2018, 
sondern weitaus früher fällig geworden. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg – und auch der 
Bundesfinanzhof wies die Revision zurück. 
 
Zwar handelt es sich – so die Begründung des BFH – bei Umsatzsteuerzahlungen um regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben. Zudem hatte der Steuerpflichtige die dem Streitjahr 2017 wirtschaftlich 
zuzuordnende Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer Zeit nach dem 31. Dezember 2017 gezahlt. 
 
Hinzukommen muss aber, dass die jeweilige Ausgabe kurze Zeit vor bzw. nach Ende des Jahres der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit fällig geworden ist. Dies folgt aus dem Zweck des § 11 EStG, der eine 
Ausnahme des ansonsten für die Einnahmen-Überschussrechnung geltenden Zu- bzw. Abflussprinzips 
darstellt.  
 
Durch diese Regelung sollen Zufälligkeiten vermieden werden, die bei strikter Anwendung des Zu- und 
Abflussprinzips entstünden, würde man die Zahlung – je nach Zahlungszeitpunkt – mal in dem einen 
oder mal in dem anderen Jahr berücksichtigen. Deswegen ist es notwendig, dass die Zahlung auch 
innerhalb des mit zehn Tagen festgelegten kurzen Zeitraums rund um den Jahreswechsel zahlbar – das 
heißt fällig – geworden ist. Anderenfalls könnten Nachzahlungen für bereits längst fällig gewordene 
Verpflichtungen zu einem vom Zeitpunkt der Zahlung unabhängigen Betriebsausgabenabzug führen.  
 

Lohnsteuer . Zuschuss des Arbeitgebers zum 9-Euro-Ticket 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich am 30. Mai 2022 dazu geäußert, wie Zuschüsse des Arbeit-
gebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den öffentlichen Personennahverkehr während 
der Gültigkeitsdauer des 9-Euro-Tickets lohnsteuerlich zu behandeln sind. 
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Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu 
deren Aufwendungen für Tickets für öffentliche Verkehrsmittel gewähren, sind hinsichtlich der Steuerbe-
freiung nach § 3 Nr. 15 EStG auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers beschränkt. 
 
Für Juni, Juli und August 2022 wird es nicht beanstandet, wenn Zuschüsse des Arbeitgebers die 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für Tickets für öffentliche Verkehrsmittel im Kalendermonat 
übersteigen, soweit die Zuschüsse die Aufwendungen bezogen auf das Jahr 2022 insgesamt nicht 
übersteigen (Jahresbetrachtung). Werden für 2022 insgesamt höhere Zuschüsse gezahlt, als der Arbeit-
nehmer Aufwendungen hatte, ist der Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu behandeln. 
 
Tipp: Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen nach § 3 Nr. 15 EStG mindern den als Entfernungs-

pauschale abziehbaren Betrag und sind vom Arbeitgeber zu bescheinigen.  
 

Umsatzsteuer . Anträge auf Vorsteuer-Vergütung sind bis zum 30.09.2022 zu 
stellen 
 
Wurden Unternehmer im Jahr 2021 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer belastet und 
möchten sie diese erstattet haben, muss der Antrag bis zum 30. September 2022 in elektronischer Form 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingehen. 
 
Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, unter 
bestimmten Voraussetzungen die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für 
umsatzsteuerliche Zwecke nicht registriert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuer-
Vergütungsverfahren geltend machen. 
 
Folgende Voraussetzungen sind u. a. zu beachten: 
 

Ø Der Antrag ist elektronisch über das BZSt-Online-Portal (BOP) beim BZSt einzureichen. Papier-
anträge sind unzulässig. 

 
Ø Der Vergütungsantrag ist binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs zu stellen, in 

dem der Vergütungsanspruch entstanden ist – also bis zum 30. September. Für die Einhaltung 
dieser Frist genügt der rechtzeitige Eingang des Vergütungsantrags beim BZSt. 

 
Ø Die beantragte Vergütung muss mindestens € 400,00 oder einen entsprechend in Landes-

währung umgerechneten Wert betragen. Bei einem Vergütungszeitraum, der das Kalenderjahr 
oder der letzte Zeitraum des Kalenderjahrs ist, muss die beantragte Vergütung mindestens 
€ 50,00 betragen. 

 
Das BZSt entscheidet über die Weiterleitung des Antrags an den Mitgliedstaat der Erstattung innerhalb 
von 15 Tagen. Lehnt das BZSt nach Prüfung des Antrags die Weiterleitung ab, erhält der Antragsteller 
einen Bescheid an die im Antrag angegebene Anschrift. 
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Gewerblicher Rechtsschutz . Auf den ersten Blick – Angabe des Grundpreises in 
der Nähe des Gesamtpreises 
 
BGH, Urteil vom 19.05.2022, Az. I ZR 69/21 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Händler im Bezug auf Verbrauchergeschäfte eine 
Verpflichtung zur Angabe eines Grundpreises haben sowie den Preis je Maßeinheit in unmittelbarer 
Nähe des Verkaufspreises darstellen müssen. 
 
Geklagt hatte ein Interessenverband von Online-Unternehmen gegen einen Online-Händler. Dieser 
hatte im Internet mehrere Produkte in Milliliter und Gramm (Flüssigkeiten und Pasten) zum Kauf für 
Verbraucher angeboten, ohne den Grundpreis (Preis je Maßeinheit) der Produkte anzugeben. Im Ver-
fahren des einstweiligen Rechtsschutzes bekam der Verband Recht – allerdings wurde der Händler 
nicht dazu vom Gericht verpflichtet, die Angabe in „unmittelbarer Nähe" zum Gesamtpreis zu platzieren. 
 
In der darauf gerichteten Klage in der Hauptsache scheiterte der Verband vor dem Landgericht und dem 
Oberlandesgericht. Erst der BGH gab der Klage statt. 
 
Die obersten Bundesrichter erkannten ein unlauteres Verhalten des Online-Händlers. Denn er habe 
durch seine Praktik gegen § 2 Abs. 2 Satz 1 der Preisangabenverordnung (PAngV) a.F. verstoßen, 
indem er den Grundpreis der Produkte nicht in unmittelbarer Nähe des Kaufpreises angab. Darin liege 
laut BGH eine unlautere Handlung im Sinne von § 5a Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 UWG und zugleich eine 
unzulässige geschäftliche Handlung nach § 3 UWG, die den Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3 Nr. 2 UWG begründe, so die Richter. 
 
Dem BGH zufolge genüge es nicht, den Grundpreis überhaupt irgendwo anzugeben, sondern die 
beiden Angaben müssen auf einen Blick erkennbar sein. Daher sei er in unmittelbarer Nähe des 
Verkaufspreises zu platzieren. Der Verbraucher solle optimal in der Lage sein, Preise zu vergleichen, 
um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Dieses Ergebnis leitet der BGH auch aus Art. 7 Abs. 1 
und 5 der Richtlinie 2005/29/EG (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) in Verbindung mit der 
Liste des Anhangs II der Richtlinie her. 
 

Arbeitsrecht . Kann zulässig sein – Kündigung während der Elternzeit 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 05.07.2022, Az. 16 Sa 1750/21 
 
Eine Kündigung eines Arbeitnehmers während der Elternzeit kann wirksam sein, wie das Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem Urteil bestätigt hat. 
 
Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, der während ihrer Elternzeit aus betriebsbedingten Gründen 
gekündigt worden war. Das zuständige Integrationsamt war zuvor von dem Arbeitgeber um Zustimmung 
ersucht worden und diese war auch erteilt worden. 
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Der Klägerin war eine Änderungskündigung ausgesprochen worden. Bei einer solchen handelt es sich 
um eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses verbunden mit dem gleichzeitigen Angebot der Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen. Im konkreten Fall wurde im 
Rahmen der Änderung angeboten, dass das Arbeitsverhältnis zu den Bedingungen und mit den 
Aufgaben durch-geführt werden sollte, die die Klägerin vor Zuweisung des nach Behauptung der 
Arbeitgeberin weggefallenen anderweitigen Arbeitsplatzes innehatte. Das Änderungsangebot der 
Arbeitgeberin wurde von der Klägerin abgelehnt. 
 
Die Kündigungsschutzklage hatte weder vor dem Arbeits- noch vor dem Landesarbeitsgericht Erfolg. 
 
Das LAG begründete die Entscheidung damit, dass der ursprüngliche Arbeitsplatz der Klägerin durch 
eine zulässige unternehmerische Entscheidung weggefallen und deshalb eine Beschäftigung zu den 
bisherigen Bedingungen nicht mehr möglich gewesen sei. Die beklagte Arbeitgeberin habe daher nach 
der Zustimmung des Integrationsamtes der Arbeitnehmerin auch während der Elternzeit kündigen und 
ihr die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen anbieten dürfen, so die 
Richter. Da die Klägerin das Änderungsangebot nicht angenommen habe, sei das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung beendet worden. 
 
Die Revision ließ das LAG nicht zu. 
 

Arbeitsrecht . Arbeitgeber bestimmt die Regeln – Teilnahme am betrieblichen 
Sommerfest 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 01.07.2022, Az. 6 Ta 673/22 
 
Das Landesarbeitsgericht hat in einem Eilverfahren entschieden, dass eine Klinik die Teilnahme an 
ihrem Sommerfest von einer 2G-Plus-Regelung und der Vorlage eines negativen Tests abhängig 
machen darf.  
 
Gerichtliche Hilfe hatte ein Arbeitnehmer ersucht, der die Vorgaben der Klinik für die Teilnahme am 
betrieblichen Sommerfest ablehnte. Er ist in der Klinik im Geschäftsbereich der IT eingesetzt. Seine 
Arbeitgeberin hatte für ihre Beschäftigten ein Sommerfest an einem auswärtigen Veranstaltungsort 
ausgerichtet. Für die Teilnahme stellte sie folgende Regeln auf: Eine gültige, vollständige Impfung und / 
oder Genesung sowie eine Auffrischungsimpfung, falls sechs Monate seit Genesung / Grund-
immunisierung vergangen sind, und ein tagesaktueller, negativer Antigen-Schnelltest. 
 
Der Mitarbeiter wollte die Teilnahme an der Veranstaltung ohne Einhaltung dieser Regeln erreichen und 
wandte sich zunächst an das Arbeitsgericht. Bereits dort wurde sein Ansinnen zurückgewiesen. 
 
Auf seine Beschwerde hin lehnte auch das LAG den Antrag ab. Es bestehe kein Anspruch auf 
Teilnahme an dem Sommerfest ohne Einhaltung dieser Vorgaben. Eine besondere Rechtsgrundlage 
für die Zugangsbeschränkungen sei entgegen der Auffassung des Arbeitnehmers nicht erforderlich, so 
das LAG. Die Klinik handle nicht hoheitlich. Vielmehr sei eine Anspruchsgrundlage für den begehrten 
Zutritt erforderlich. 
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Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz beinhalte in diesem Fall keinen Anspruch. Hiernach 
müsse eine vorgenommene Gruppenbildung bei der Gewährung von Leistungen – hier dem Zutritt zum 
betrieblichen Sommerfest – sachlich gerechtfertigt sein. Die sachliche Rechtfertigung sei jedoch ange-
sichts der gesetzlichen Wertung in § 20a Infektionsschutzgesetz (IfSG) gegeben, befand das Gericht. 
Hiernach gebe es für Beschäftigte in Kliniken besonderen Anlass für Schutzmaßnahmen, insbesondere 
auch in Form eines Impf- oder Genesenennachweises. Für das Infektionsrisiko spiele es keine Rolle, 
ob es um Zusammenkünfte bei der Arbeit oder anlässlich einer Betriebsfeier gehe, so das Gericht 
weiter. 
 
Darüber hinaus fehle es dem Antragsteller an einem besonderen Verfügungsgrund. Es müssten dem 
Arbeitnehmer hierfür erhebliche Nachteile drohen, die außer Verhältnis zu einem möglichen Schaden 
der Klinik stünden. Derartige Nachteile ergäben sich allein aufgrund einer unterbliebenen Teilnahme an 
einer Betriebsfeier nicht. Erst recht gelte dies in Abwägung mit möglichen Nachteilen des Klinikbetriebes 
im Hinblick auf Infektionsrisiken. 
 
Ob diese Entscheidung bestand haben wird und vor allem, ob sie auf andere Betriebe anwendbar ist, 
bleibt abzuwarten. 
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